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von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten an Hochschulen 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

Im § 1 wird fur eine bestimmte Personengruppe, unter die Honorarprofessoren und 

Universitätsdozenten fallen, verlangt, daß fur eine Abgeltung mindestens zehn Studierende 

durchgehend an deren Lehrveranstaltung teilnehmen. Als Ausnahme wird nur künstlerischer 

Einzelunterricht zugelassen. Diese Maßnahme ist meiner Ansicht nach eine starke 

Benachteiligung jener Studienrichtungen, in denen die Anzahl der Studierenden vor allem in 

höheren Semestern klein ist Diese Studienrichtungen werden durch diese Maßnahme 

wesentlich in der Möglichkeit beschnitten, von Fachleuten Vorlesungen über Spezialgebiete zu 

hören. Da es sich hier in der Abgeltung um marginale Beträge handelt, ist der Spareffekt 

verglichen mit dem Verlust in der Ausbildung gering. Wenn man hier einsparen will, wäre es 

sinnvoller, § 1 (3) dahingehend zu ändern, daß fur eine Person nur die Hälfte des 

Grundbetrages pro Semester zugelassen wird, dafur aber sollte man die Zahl der Studierenden 

bei drei bis vier belassen. 

Mit besten Grüßen 

Ihr �
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(IuniV.-Prof �iPUng. Dr. G. Gritzner) 
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